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■ Warum ist die Unternehmens-
steuerreform (USR) III wichtig?

Die USR III geht auf internationalen
Druck der EU zurück. Die Schweiz be-
steuert heute Firmen mit einem Ausland-
bezug tiefer als Firmen ohne Auslandbe-
zug. Die EU sieht darin eine unzulässige
Wettbewerbsbegünstigung. Mit der USR
III sollen diese privilegierten Steuerre-
gimes aufgehoben und dafür andere steu-
erliche Anreize geschaffen werden. Anrei-
ze, die es auch in der EU gibt und die in-
ternational anerkannt sind. Würde man
die Privilegien ohne Gegenmassnahmen
aufheben, ergäbe sich ein gravierendes
wirtschaftliches Problem für die Schweiz.
Ziehen die betroffenen Gesellschaften
weg, würden allein beim Bund rund die
Hälfte aller Steuereinnahmen der juristi-
schen Personen wegfallen; zudem geht es
um 150 000 Arbeitsplätze.

■ Ist der Kanton Aargau stark be-
troffen?

Wir haben von rund 24 000 Firmen nur
430 Gesellschaften mit privilegierten
Steuerregimes. Das sind 1,8 Prozent. Die
kantonalen und kommunalen Steuerer-
träge dieser Gesellschaften betragen
rund 4 Millionen Franken von insgesamt
575 Millionen Franken. Das sind nur 0,7
Prozent. Bei uns ist die Bedeutung also
relativ gering. Wäre der Aargau eine In-
sel, könnte er es verkraften, die Privile-
gien ohne neue Massnahmen aufzuhe-
ben. Ein paar Firmen würden bleiben,
ein paar gehen. Aber wir sind keine In-
sel, darum haben auch wir ein Interes-
se, dass die Reform gelingt.

■ Einige Kantone werden die Un-
ternehmenssteuern stark senken,
Schaffhausen zum Beispiel auf
12,5 Prozent. Wird der Kanton
Aargau das auch machen?

Ob und in welchem Ausmass der Steuer-
tarif für die juristischen Personen ge-
senkt werden soll, ist noch offen. Die
Regierung wird die Strategie voraus-
sichtlich im August festlegen. Die Krux
an der Sache ist, dass allgemeine Steuer-
senkungen mit hohen Mindereinnah-
men für den Kanton und die Gemein-
den verbunden sind. Wenn wir im Aar-
gau beispielsweise auf 13 Prozent herun-
tergingen, würden die kantonalen Steu-
ereinnahmen der juristischen Personen
halbiert. Macht der Kanton bei den
Steuersätzen nichts, könnten selbst bis-
her ordentlich besteuerte Unternehmen
aus dem Aargau abwandern. Auch wäre
der Aargau für neue Ansiedlungen nicht
mehr attraktiv.

■ Wie ist die Steuerbelastung im
Aargau im Moment?

Firmen mit einem Gewinn bis 250 000
Franken haben gesamthaft eine Steuer-

belastung von 15,1 Prozent. Das ist rela-
tiv gut. Für Gewinnanteile über 250 000
Franken beträgt die Steuerbelastung
aber 18,6 Prozent. Das ist natürlich ein
grosser Unterschied zu einem Kanton
wie Luzern mit 12,3 Prozent. Aber wir
haben neben den Steuern viele andere
Trümpfe wie zum Beispiel die zentrale
Lage zwischen Zürich, Basel und Bern,
die hohe Lebensqualität und ein günsti-
ges Kostenumfeld.

■ Müssen die Privatpersonen höhe-
re Steuern befürchten wegen der
USR III?

Grundsätzlich nicht. Der Regierungsrat
hat gesagt, dass ein Beitrag der natürli-
chen Personen an die Problemlösung
der juristischen Personen stossend ist.
Einzig eine Korrektur bei der privilegier-
ten Dividendenbesteuerung ist vertret-
bar und sogar angezeigt, da hier ein Zu-
sammenhang zur USR III besteht.

■ Wird die USR III finanziell neutral
ausfallen?

Nein, sie wird den Kanton und die Ge-
meinden etwas kosten. Werden zum
Beispiel zusätzliche steuerliche Abzüge
für Forschung und Entwicklung zur
Stärkung unserer Hightech-Strategie ge-
währt und die Sätze der Unternehmens-
steuer gesenkt, führt das zu Steueraus-

fällen, die man nicht vollständig kom-
pensieren kann.

■ Andererseits wird der Kantonsan-
teil an der direkten Bundessteuer
erhöht.

Damit lassen sich die zu erwartenden
Steuermindereinnahmen zum Teil abfe-
dern. Über das Ausmass besteht aber
noch keine Einigkeit. Der Nationalrat
will den Kantonen anstelle von heute 17
Prozent neu 20,5 Prozent der Bundes-
steuern zugestehen, der Ständerat 21,2
Prozent.

■ Gibt es weitere Forderungen, die
für den Aargau zwingend sind?

Ja, man soll die verschiedenen steuerli-
chen Anreize wie Patentbox, For-
schungs- und Entwicklungsabzug und
die allfällige zinsbereinigte Gewinnsteu-
er begrenzen. Zusätzlich soll eine Be-
grenzung der Gesamtentlastung für die
neuen Abzüge eingeführt werden. Es
darf nicht sein, dass eine Firma mit ho-
hen Gewinnen vor lauter Abzügen am
Ende keine Steuern mehr bezahlt.

■ Auf welche Forderungen könnte
der Aargau verzichten?

Man könnte auf die Abschaffung der
Emissionsabgabe verzichten oder sie bei
anderer Gelegenheit abschaffen. Und
auf die Tonnage-Tax könnte man auch
verzichten. Die Kantone Genf und
Waadt machen sich dafür stark, weil sie
einige Gesellschaften der Hochseeschiff-
fahrt haben.

■ Wird es zu einer Volksabstim-
mung kommen?

Wenn es bei den zusätzlichen Entlastun-
gen bleibt, die der Nationalrat beschlos-
sen hat, ist die Wahrscheinlichkeit eines
Referendums gross.

■ Was wären die Folgen einer Ab-
lehnung der USR III?

Die Schweiz müsste die Forderungen
der EU wohl trotzdem auf 2019 erfüllen
und die privilegierten Steuerregimes oh-
ne Gegenmassnahmen abschaffen. Um
zu verhindern, dass Firmen abwandern,
verbleibt den Kantonen dann nur noch
die für sie sehr kostspielige Senkung der
ordentlichen Gewinnsteuersätze. Der
Bund müsste möglichst schnell eine
neue, mehrheitsfähige Reform aufglei-
sen. Denn es ist für die Schweiz und den
Kanton Aargau wichtig, dass wir auch in
Zukunft attraktive steuerliche Rahmen-
bedingungen für die Unternehmen ha-
ben. INTERVIEW: URSULA FRAEFEL

«Die Reform wird schon etwas kosten»
Dave Siegrist Vorsteher des kantonalen Steueramtes Aargau zur Unternehmenssteuerreform III

Dave Siegrist ist Jurist und seit 2001 Vor-
steher des kantonalen Steueramtes. HO
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ie Gruppe Brugg ist ein Indus-
triekonzern. Der Umsatz von
600 Millionen Franken wird

mit knapp 2000 Mitarbeitenden in 60
Unternehmen an 20 Standorten er-
wirtschaftet. Mit der Unternehmens-
steuerreform III sind wir besonders
gefordert. In verschiedenen Arbeits-
gruppen haben wir Chancen, Risiken
und Implikationen auf die Konzern-
struktur diskutiert. Ohne Unterstüt-
zung durch ausgewiesene Experten
geht dies nicht. Die Inhalte sind kom-
plex und der Gesetzgebungsprozess
ist im Fluss.
Positiv ist aus unserer Sicht die Patent
Box. Wenn Innovation und Produkti-
on am gleichen Ort geschehen, sind
steuerliche Vorteile damit möglich. In
der Vergangenheit wurde Innovation
nur bei Unternehmen mit überwie-
gendem Auslandbezug steuerlich be-

D
günstigt. Nun sollen auch innovative
schweizerische Firmen steuerlich ge-
fördert werden. Inwieweit der Eintritt
in die Patentbox besteuert und zum
Abfluss von liquiden Mitteln führen
wird, ist allerdings noch nicht klar.
Mit Abzügen für Forschung und Ent-
wicklung sollen unternehmerische In-
novationen zusätzlich belohnt wer-
den. Und die zinsbereinigte Gewinn-
steuer wirkt einer übermässigen Ver-
schuldung entgegen und bietet Anreiz
für Eigenfinanzierung. Enttäuschend
ist, dass die international gängige Pra-
xis der unbegrenzten künftigen Ver-
lustverrechnung nicht in die Gesetz-
gebung aufgenommen wird.
Die Schweizer Unternehmen der Grup-
pe Brugg werden von sinkenden Steu-
ern profitieren. Dies stärkt unseren
Werkplatz und sichert Arbeitsplätze.

Schweizer Unternehmen profitieren
PRAXISBERICHT DER GRUPPE BRUGG

* Andreas Heinemann  ist Group CFO bei
der Kabelwerke Brugg AG Holding.

VON ANDREAS HEINEMANN*

Grundbuchgebühren
ohne Steueranteil
Wer im Aargau ein Haus kauft,
bezahlt 4 Promille vom Kaufpreis
für die Grundbuchgebühren. Von
750 000 Franken sind das 3000
Franken. Die Kosten für das
Grundbuchamt betragen aber nur
450 Franken; 2550 Franken sind
Steueranteile, die der Finanzie-
rung des Staatshaushalts dienen
und jährlich 33 Millionen Franken
ausmachen. Die Abstimmungs-
vorlage will den Steueranteil ab-
schaffen und das Kostende-
ckungsprinzip einführen. Die
AIHK unterstützt die Vorlage.

Nein zu
«Pro Service public»
Die Konsumentenzeitschriften
wissen, was ihre Leserinnen und
Leser empört: übervolle Züge,
Abbau beim Poststellennetz, die
Löhne der Chefs von Swisscom,
SBB und Post. Ihre Initiative «Pro
Service public» soll die behaupte-
ten Missstände mit neuen Regeln
für staatsnahe Betriebe beheben.
Betriebswirtschaftlich ist die In-
itiative aber so wenig durchdacht,
dass auch die Gewerkschaften sie
ablehnen. Beispielsweise dürften
die SBB nach enger Auslegung
die wirtschaftlich schwachen Re-
gionallinien nicht mehr mit dem
rentablen Fernverkehr quersub-
ventionieren. Der Abbau wäre
unvermeidbar. Eine Schwächung
des Service public wäre bei ei-
nem Ja die Folge.

Nachrichten

Geht uns die Arbeit aus?
Werden wir durch Robo-
ter ersetzt und auf staat-
liche Unterstützung an-
gewiesen sein, wie das
die Initianten für das be-
dingungslose Grundein-
kommen befürchten?
Sicher ist: Die Arbeit ver-

ändert sich. Schon die industrielle Revolu-
tion hat Menschen durch Maschinen er-
setzt. Doch verschwunden ist die Arbeit
deswegen nicht: Aus der Agrargesell-
schaft wurden Industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaft. Gefragt waren nicht
mehr Handwerk und Kraft, sondern
Arbeitsteilung, Kundenorientierung und
Innovation.
Macht das bedingungslose Grundein-
kommen die Menschen innovativer, weil
sie mehr Zeit haben? Wohl kaum. Die
meisten neuen Produkte entstehen im
Arbeitsprozess und basieren auf langjäh-
riger Forschung. Innovation ist die Folge
von Arbeit, nicht von Nichtstun. Fliegen
den Menschen die Tauben ins Maul wie
im Schlaraffenland, gibt es keinen Grund
mehr, sich anzustrengen.
Die Initiative macht uns vom Staat abhän-
gig. Das demotiviert! Wir wollen uns
messen und besser sein. Kommt alles von
selbst, so werden wir nicht nur faul, son-
dern auch unzufrieden.
Dass das bedingungslose Grundeinkom-
men in einer offenen Gesellschaft mit
Blick auf die Migration nicht realisierbar
ist, haben die Initianten in der Zwischen-
zeit selbst gemerkt. Denn auch Migran-
tinnen und Migranten hätten Anrecht
auf das Geld.
Gut 200 Milliarden Franken würde das
bedingungslose Grundeinkommen jähr-
lich kosten. Für die Finanzierung müsste
der Satz der Mehrwertsteuer laut einer
Studie der Universität St. Gallen über 50
oder jener der Einkommenssteuer über
65 Prozent liegen. Das aber wäre das En-
de unserer Wirtschaft.

Rezept aus dem
Schlaraffenland

Kommentar

VON DANIEL KNECHT*

* Daniel Knecht ist Präsident der Aargau-
ischen Industrie- und Handelskammer
(AIHK) und Unternehmer in Brugg.

Abgestimmt wird zum einen über die
Volksinitiative «Kinder und Eltern für
familienergänzende Betreuungsstruk-
turen». Ein detailliert ausformulierter
Gesetzesvorschlag würde die Gemein-
den dazu verpflichten, für ein bedarfs-
gerechtes Angebot an familienergän-
zender Kinderbetreuung zu sorgen und
sich an den Kosten zu beteiligen.

Das Kinderbetreuungsgesetz wird
der Initiative als Gegenvorschlag gegen-
übergestellt und schreibt für die Ge-
meinden dieselben Pflichten vor; es
lässt ihnen aber mehr Spielraum bei
der Umsetzung.

Der Vorstand der Aargauischen In-
dustrie- und Handelskammer (AIHK)
anerkennt, dass bedarfsgerechte Be-
treuungsmöglichkeiten einen Beitrag
zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf leisten. Er vertraut dabei al-
lerdings auch in Zukunft auf das freiwil-
lige Engagement von Gemeinden und
Wirtschaft und hat daher 2× die Nein-
Parole beschlossen.

Kinderbetreuung: Freiwilligkeit hat sich bewährt

VON SARAH SUTER

Am 5. Juni entscheidet die Aargauer
Stimmbevölkerung, ob die kantonale
Praxis zur familienergänzenden Kinder-
betreuung geändert werden soll.

Familienergänzende Kinderbetreuung: keine neuen Gesetze nötig. HO
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